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Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Niedenstein den Bebauungsplan Nr. 11 K „Kuhbaumweg“, Stadttei l Kirchberg, bestehend aus der 
Planzeichnung und den nebenstehenden textl ichen Festsetzungen als Satzung beschlossen. 

 
Niedenstein, den ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

 Der Magistrat der Stadt Niedenstein 
 Bürgermeister 

 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Niedenstein hat in ihrer Sitzung am 25.09.2025 den 
Beschuss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 K „Kuhbaumweg“, Stadttei l Kirchberg, ge-
fasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 00.00.2025 bekannt gemacht. 

Öffentliche Auslegung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Niedenstein hat in ihrer Sitzung am 00.00.2025 dem 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11 K „Kuhbaumweg“, Stadtteil Kirchberg, mit örtlichen Bauvor-
schriften und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 00.00.2025 öffentlich bekannt gegeben. Der 
Entwurf des Bebauungsplanes hat mit Begründung einschließlich Umweltbericht sowie bereits vor-
liegenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 00.00.2025 bis 
00.00.2025 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Satzungsbeschluss 
Nach Prüfung der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die Stadt-
verordnetenversammlung den Bebauungsplan Nr. 11 K „Kuhbaumweg“, Stadtteil Kirchberg, mit ört-
lichen Bauvorschriften und Begründung in ihrer Sitzung am 00.00.2025 als Satzung gem. § 10 
BauGB beschlossen. 

 
Niedenstein, den ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

 Der Magistrat der Stadt Niedenstein 
 Bürgermeister 

 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und das die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. 

 
Niedenstein, den ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

 Der Magistrat der Stadt Niedenstein 
 Bürgermeister 

 
 

Bekanntmachung/ Inkrafttreten 
Der Satzungsbeschluss wurde am ___________ ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntma-
chung tri tt der Bebauungsplan mit örtl ichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Hinweis zur Bekanntmachung 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtl iche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungs- und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gem. § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtl ich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Dies gil t entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
Niedenstein, den ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

 Der Magistrat der Stadt Niedenstein 
 Bürgermeister 

Stadt Niedenstein , Stadtteil Kirchberg  

Bebauungsplan Nr. 11 K „Kuhbaumweg“ 
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Einzelbäume, großkronig (Pflanzgüte: Hochstamm STU 14/16 cm) 
- Acer platanoides (Spitzahorn) - Acer pseudoplatanus (Bergahorn) 
- Carpinus betulus (Hainbuche) - Fagus sylvatica (Rotbuche) 
- Fraxinus excelsior (Esche) - Quercus robur (Stieleiche) 
- Quercus petraea (Traubeneiche) - Tilia cordata (Winterlinde) 

Einzelbäume, mittel- und kleinkronig 
- Acer campestre (Feldahorn) - Corylus colurna (Baumhasel) 
- Crataegus coccinea (Scharlachdorn) - Crataegus crus galli (Pflaumenbl. Weißdorn) 
- Crataegus monogyna (Weißdorn) - Malus sylvestris (Holzapfel) 
- Prunus avium (Vogelkirsche) - Pyrus communis (Holzbirne) 
- Sorbus aucuparia (Eberesche) 

Obstbäume, in alten robusten Sorten als Hoch- oder Halbstämme 
- Apfel, Birne, Süßkirsche, Zwetsche, Walnuß 

Heckengehölze 1 Stck./qm 
- Acer campestre (Feldahorn) - Buddleja davidii (Schmetterlingsflieder) 
- Corylus avellana (Hasel) - Carpinus betulus (Hainbuche) 
- Cornus sanguinea (Hartriegel) - Crataegus monogyna oxyacantha (Weißdorn) 
- Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) - Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 
- Ligustrum vulgare (Liguster) - Malus sylvestris (Holzapfel) 
- Prunus spinosa (Schlehe) - Pyrus communis (Wildbirne) 
- Rhamnus frangula (Faulbaum) - Robus idaeus (Himbeere) 
- Rosa canina (Hundsrose) - Rosa rubiginosa (Weinrose) 
- Salix caprea (Salweide) - Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
- Sorbus aucuparia (Eberesche) - Sorbus torminalis (Eisbeere) 
- Taxus baccata (Eibe) - Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
- Viburnum opulus (Wasserschneeball) 

Schling- und Rankpflanzen 
- Aristolochia durior (Pfeifenwinde) - Campsis radicans (Trompetenblume) 
- Clematis vitalba u.a. in Sorten (Waldreben) - Hedera helix (Efeu) 
- Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie) - Lonicera periclymenum (Geißblatt) 
- Lonicera caprifolium (Jelängerjelieber)  - Polygonum aubertii (Knöterich) 
- Parthenocissus tricusp. „Veitchii“ Wilder Wein) - Wisteria sinensis (Blauregen) 

Rechtsgrundlagen in der gültigen Fassung 
- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung (PlanzV) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Hess. Ausführungsgesetz zum BNatSchG (HAGBNatSchG) 
- Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
- Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensa-
nierung (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG) 

- Hessische Bauordnung (HBO) 
- Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
- Hess. Gesetz über das öffentl. Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) 
- Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

Flurgrenze

Flurstücksgrenze, vorhanden

Flurstücksgrenze, geplant

Grünflächen

Grünflächen gem. § 9 (1) 15 BauGB

Öffentliche VerkehrsgrünflächeV

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den

RegenrückhalteflächenR

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVOGE

Baugrenzen
Baugrenze 

Verkehrsflächen

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

F 1 Nummer der Grünfläche, z.B. 1

Straßenverkehrsfläche

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) 25a BauGB

Baum Neuanpflanzung

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 (1) 20 BauGB

Planzeichenerklärung

Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Wirtschaftsweg

Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung: Funkmast

T EX T LI CH E F ES T SE T ZU NG E N 

Planungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB 

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
Das Satzungsgebiet wird festgesetzt als: 

Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO 
Zulässigkeit von Nutzungen gem. § 1 BauNVO 
Einzelhandel und Großhandel, der sich wie großflächiger Einzelhandel aus-
wirkt, ist im Gewerbegebiet nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem 
Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebetriebe auf einem untergeordne-
ten Teil der Betriebsfläche von max. 10 % der in Nutzung befindlichen, über-
bauten Betriebsgeschossfläche und insgesamt nicht mehr als 200 m² pro Be-
trieb Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt oder weiter-
verarbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklich oder gewerblichen Tätigkeit 
in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 
Zugelassen werden Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-
wie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Wasserschutzgebieten, vorhan-
dener Nutzungen und unerwünschten städtebaulichen Verhältnissen, werden 
folgende Nutzungen nicht zugelassen: 
- Tankstellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) 
- Vergnügungsstätten mit dem Schwerpunkt Glücksspiel, Wetten und Erotik 
- Sexshops und solche Betriebe, deren beabsichtigte Nutzung auf die Aus-

übung sexueller Handlungen innerhalb der Betriebsflächen ausgerichtet ist 
oder bei denen die Ausübung sexueller Handlungen ein betriebliches We-
sensmerkmal darstellt, wie z. B. Bordelle, Laufhäuser, Modellwohnungen, 
Sex-Shop ́s, Peep-Show ́s, Swinger-Clubs oder gewerbliche Zimmerver-
mietungen zum Zwecke der Vornahme sexueller Handlungen. 

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
Zulässige Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO 0,80 
soweit zeichnerisch keine kleineren überbaubaren Flächen festgesetzt sind. 

Zulässige Grundflächenzahl gem. § 20 BauNVO 
Die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt: 1,40 

Zulässige First- bzw. Oberkantehöhe baulicher Anlagen 11,50 m 
Bezugspunkt: 
Die Firsthöhe bzw. Oberkantenhöhe baulicher Anlagen wird von der an der in 
der Mitte des Gebäudes gelegenen, natürlichen Geländehöhe gemessen. Der 
untere Bezugspunkt der Höhe der baulichen Anlage wird vom Anschnitt des 
gewachsenen Bodens am Standort des Gebäudes gemessen. 

Photovoltaikanlagen (Solarstrom) und Solarthermie-Anlagen (Warmwasserversor-
gung) dürfen die festgesetzte Höhe für bauliche Anlagen um max. 1,0 m über-
schreiten. 

3. Bauweise/ Baugrenzen/ überbaubare, nicht überbaubare Grund-
stücksfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
Bauweise gemäß § 22 
Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Es können Gebäude ohne Län-
genbeschränkung in offener Bauweise errichtet werden. 

Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. 

Nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche werden Stellplätze, Garagen 
und Carports (Offene Garagen), die räumlich und funktional der Hauptnutzung (Ge-
bäude) und dem Nutzungszweck des Baugebietes zuzuordnen sind, zugelassen. 

4. Nutzung solarer Strahlungsenergie gem. § 9 (1) 23b BauGB 
Ausstattung von Dachflächen mit Photovoltaik 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die nutzbaren Gebäudedachflächen 
zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren 
Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche). 

Anrechnung von Solarwärme-Kollektoren 
Werden auf einem Dach Solarwärme-Kollektoren installiert, so kann die hiervon be-
anspruchte Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet wer-
den. 

Nachrichtliche Übernahmen/ Hinweise 
12. Parkplätze/Stellplatzflächen 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Stellplatz- und Ablösesat-
zung der Stadt Niedenstein in der jeweils gültigen Fassung. 

13. Sicherung von Bodendenkmälern 
Bodendenkmäler sind gemäß dem „Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler“ 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) unter Schutz gestellt. Wer bei Erdarbeiten Boden-
denkmäler und Kleindenkmäler (historische Grenzsteine o. ä.) entdeckt oder findet, 
hat dies gem. § 21 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) unverzüglich dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege und der Unteren Denk-
malschutzbehörde anzuzeigen. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zu-
stand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 

14. Trinkwasser-/Heilquellenschutzgebiete 
Der Planbereich liegt in der qualitativen Schutzzone B des amtlich festgesetzten 
Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannten Heilquelle „Thermalwasser-
bohrung in Emstal/Ortsteil Sand“ der Thermalwasser Emstal GmbH & Co. Betriebs 
KG in Emstal, Landkreis Kassel, festgesetzt am 14.12.1987 (StAnz. Nr. 1, Jahr 
1988, Seite 33). Die Verbote der Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten und 
einzuhalten. 

15. Bodenschutz 
Zur Erfüllung der Ziele nach §§ 1 BBodSchG u. HAItBodSchG hat jeder, der auf den 
Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht 
hervorgerufen werden (§ 4 Abs. 1 BBodSchG) und bei Einwirkungen auf den Boden 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen (§ 7 
BBodSchG). Bei der Bauausführung sind die folgenden Merkblätter und DIN-
Normen zu beachten. 
Merkblätter des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, 
Forsten, Jagd und Heimat (HMLU 2024). 
https://landwirtschaft.hessen.de/umwelt/bodenschutz - Rubrik Bodenschutz beim 
Bauen + Weitere Informationen 
DIN-Normen: 
- DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben 
- DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial 
- DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten 
Verwertung von Erdaushub 
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei we-
sentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist im 
nutzbaren Zustand zu erhalten und an geeigneten Stellen, vorzugsweise auf den 
Grundstücken, zu verwenden. 
Der im Plangebiet durch Baumaßnahmen beanspruchte Oberboden ist so weit wie 
möglich zu sichern, bis zur Wiederverwendung in Mieten zu lagern und nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen innerhalb der gebietsbezogenen Freianlagengestal-
tung naturnah einzuarbeiten. 
Überschüssiger Oberboden muss fachgerecht verwertet werden. Unter Berücksich-
tigung der hohen Ertragsfähigkeit der anstehenden Böden sollte die fachgerechte 
Verwertung primär durch Aufbringung zur Bodenverbesserung auf weniger ertrag-
reichen landwirtschaftl ichen Flächen erfolgen. Die hierbei zu beachtenden fachli-
chen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Arbeitshilfe "Aufbringung von 
Bodenmaterial zur landwirtschaftl ichen und erwerbsgärtnerischen Bodenverbesse-
rung" (HMUKLV 2020) beschrieben. 

16. Berücksichtigung von Gehölzen/ Hinweise zur Einhaltung von 
Grenzabständen 

Im Rahmen der privaten Freiraumgestaltung sind nachfolgender Gehölze zu be-
rücksichtigen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Neuanpflanzungen 
die nach dem Hessischen Nachbarrecht gem. §§ 38 bis 40 vorgegebenen Grenzab-
stände u. a. für Sträucher und lebende Hecken einzuhalten sind. 

5. Grünordnerische Festsetzungen 
(§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB i.V.m. § 91 HBO) 

a) Nicht überbaubare Flächen / Nutzungszweck 
Zunächst besteht das Recht, die ausgewiesenen Bauflächen entsprechend den 
vorgegebenen städtebaulichen Werten zu bebauen. Da auf Grund der zulässi-
gen Überbaubarkeit der Flächen keine 100%-ige Überbauung zugelassen wird, 
verbleiben Freiflächen, die als Grünflächen anzulegen sind. Die nicht überbau-
baren Flächen sind als strukturreiche Grün- bzw. Gartenflächen anzulegen und 
zu unterhalten. Mindestens 50% der vorgenannten Flächen sind mit Sträuchern 
oder Stauden zu bepflanzen und zu unterhalten. Je angefangene 200 m² der 
Grundstücksfreifläche ist ein standortgerechter, heimischer Laubbaum zu 
pflanzen. Mindestens 80% der verwendeten Gehölze müssen standortgerecht 
sein (Hinweise: „Berücksichtigung von Gehölzen“). Die Verwendung von Dün-
ge- und Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulässig. 

b) Beschränkung von Steinbeeten und Steingärten 
Die Anlage befestigter Flächen in Form von Steinbeeten und Steingärten darf 
auf dem jeweiligen Grundstück eine Größe von 10 m² nicht überschreiten. 

c) Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen gem.§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB 

Die Flächen F1 – F2 sind von baulichen und sonstigen Anlagen freizuhalten 
und mit heimischen, standortgerechten Laubholzarten mehrreihig (Pflanzver-
band 1,5 m) zu bepflanzen, zu unterhalten sowie extensiv zu pflegen. Pro 25 
m² Pflanzfläche sind 15 Gehölze (Sträucher, mind. 2 x verpflanzt/Heister > 2,0 
m) zu pflanzen. Die Säume sind als frei wachsende Hecken anzulegen. Zur 
Ausbildung eines arten- und blütenreichen Saumes sind vorrangig heimische 
Blühpflanzen, bestehend aus früh-, mittel- und spätblühende strauchartigen 
Gehölzen, anpflanzen. 
Die in der Planzeichnung dargestellten Pflanzbindungen für Laubbäume sind 
mit standortgerechten, heimischen Laubbäumen (2. Ordnung) zu überstellen. 
Bäume sind in ihrer natürlichen Kronenentwicklung zu belassen und dürfen 
nicht durch unsachgemäße Kronenpflegeschnitte begrenzt werden. Die Baum-
standorte sind verbindlich und im Rahmen der Planung zu berücksichtigen. Der 
Stammumfang (STU) muss mindestens 14 / 16 cm betragen. Der jeweilige 
Standort kann gegenüber der Plandarstellung um  1,5 Meter versetzt werden. 
Die Fläche F2 kann zum Zwecke der Anlegung von Grundstückszufahrten un-
terbrochen werden. Die Zufahrtsbreite, die sich aufgrund des notwendigen 
Fahrraumes für Lkw ergibt, wird auf maximal 15,0 m festgesetzt. Pro Betriebs-
grundstück werden maximal zwei Zufahrten zugelassen, wobei die zulässige 
Gesamtbreite von 15,0 m nicht überschritten werden darf (z.B. 1 Zufahrt max. 
15,0 m oder zwei Zufahrten max. 7,5 m). 

d) Durchführung 
Die festgesetzten Grünordnungs- und Pflanzmaßnahmen hat spätestens in der 
auf die abschließende Fertigstellung des Bauvorhabens ((gemäß § 84 (1) 
HBO)) folgenden Pflanzperiode zu erfolgen. Abgängige Pflanzen sind spätes-
tens in der darauffolgenden Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzten. 

6. Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 
BauGB 
Zur Kompensation von Eingriffen werden für die ca. 2.244 m² große Fläche F3 
folgende Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. 
Die Fläche wird gem. § 9 (1) 20 BauGB als Fläche mit Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. 
Der vorhandene Baum- und Gehölzbestand innerhalb der Fläche F3 sowie der 
gewässerbegleitende Gehölzbestand des Sombach sind dauerhaft zu erhalten. 
Zur Förderung einer unterschiedlichen Entwicklung verschiedener Pflanzenge-
sellschaften am selben Ort, ist das bisher intensiv genutzte Grünland in eine 
extensive Nutzung zu überführen. 
Zum Erhalt einer offenen Kernfläche, zur Förderung der Artenvielfalt sowie zur 
Vermeidung einer Verbuschung sind maximal jährlich eine Mahd vorzunehmen 
und das Mähgut abzutransportieren. Die Mahd ist frühestens ab August durch-
zuführen. Alternativ wird eine extensive Beweidung durch Schafe zugelassen. 
Die Beweidungsart wird auf eine Durchzugsbeweidung beschränkt. 
Innerhalb der Fläche F3 wird eine naturnah gestaltete Regenrückhalteanlage 
zugelassen. Die für die Fläche festgesetzten Maßnahmen müssen spätestens 

zwei Jahre in der auf die abschließende Fertigstellung der inneren Gebietser-
schließung folgenden Pflanzperiode zu erfolgen. Abgängige Pflanzen sind spä-
testens in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzten. 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Absatz 4 
BauGB in Verbindung mit § 91 Hessische Bauordnung 
7. Dächer 
Dächer von Hauptgebäuden und Garagen 
sind nur zulässig mit einer Neigung von: 0° bis 40° 
Für untergeordnete Nebengebäude gelten die Dachneigungen nicht. 
Dachflächen mit einer Neigung unter 15 Grad sind unter Beachtung brandschutz-
technischer Bestimmungen mit einer standortgerechten Vegetation extensiv zu be-
grünen und dauerhaft zu unterhalten. Die Stärke der Vegetationsschicht (durchwur-
zelbare Schicht) muss im Mittel 10 cm betragen. Von der Dachbegrünung ausge-
nommen sind begehbare Dachterrassen, verglaste Flächen und technische Aufbau-
ten. Diese Ausnahme von der Verpflichtung zur Begrünung gilt nicht für aufgestän-
derte Fotovoltaikanlagen. 
Bei einer extensiven Begrünung sind Sedum-Arten (Sedum-Sprossensaat) zu ver-
wenden. Dabei müssen 20 % der Fläche mit heimischen Wildkräutern als Topfbal-
len bepflanzt werden. Im Zuge der fachgerechten Pflege ist ggf. entstehender Ge-
hölzaufwuchs zu beseitigen. 

8. Fassadenbegrünungen 
Außenwandflächen von Neubauten, die auf einer Länge von 4 m keine Türen, Tore 
und Fenster aufweisen, sind mit Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen. Je 1 m 
Wandlänge ist mindestens eine Pflanze gemäß Pflanzliste zu verwenden. 
Bei der Begrünung mit Gerüstkletterpflanzen sind fachlich geeignete Ranksysteme 
(Kletterhilfen) an der Fassade zu installieren, auf eine ausreichende Fassadenstatik 
ist zu achten. Die Bepflanzung ist bodengebunden auszuführen, die Pflanzscheibe 
pro Pflanze ist offen und mindestens 0,5 m² groß, der durchwurzelbare Raum min-
destens 0,5 m tief auszubilden. Auf eine ausreichende Bewässerung und Düngung 
der Pflanzen ist zu achten. Die Pflanzungen sind gemäß den anerkannten Regeln 
der Technik auszuführen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen. 
9. Oberflächenbefestigung 
Soweit kein Schadstoffeintrag in das Grundwasser zu befürchten ist, sind Flächen-
befestigungen für Wege und sonstige Grundstücksfreiflächen in wasserdurchlässi-
ger Weise so herzustellen, dass Regenwasser direkt oder über seitlich angrenzende 
Grünflächen versickern kann. Verwendungsbeispiele: Schotterrasen, Kies, Rasen-
gittersteine, weitfugiges Pflaster oder versickerungsfähiges Pflaster. Bei der Gestal-
tung der zulässig befestigten Flächen sind vorrangig Oberflächenmaterialien zu ver-
wenden, die sich bei Sonneneinstrahlung weniger aufheizen. 
Für Betriebsflächen, Fahrgassen, Flächen zu den Stellplätzen, Laderampenzufahr-
ten sowie Container-Rollgassen werden Asphaltflächen zugelassen. 

10. Versickerung von Niederschlagswasser 
Der nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasserabfluss ist einer grundstücksbe-
zogenen Retentionszisterne zuzuführen. 
Folgendes Mindestfassungsvermögen (Retentionsvolumen) für angeschlossene Flächen 
ist einzuhalten, für: 
- versiegelte Flächen mit einem Abflussbeiwert von 1,0 (z. B. feste Dach-, 

Stellplatz- und Wegeflächen): 20 l pro m² 
- begrünte Dachflächen (Abflussbeiwert von 0,3): 6 l pro m² 
Alternativ werden auf den Grundstücken Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser zugelassen (z. B. Flächen-/ Muldenversickerung, Mulden-Rigolen-
System). Dabei ist das DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von zur Versickerung 
von Niederschlagswasser) zu beachten. 
Unzulässig sind punktförmige Einleitungen, wie z. B. Schachtversickerungen. Über-
schüssige Mengen sind über einen Drosselabfluss dem öffentlichen Regenwasser-
kanal zuzuleiten. 

11. Außenbeleuchtung 
Für den Schutz von lichtempfindlichen Tier- und Pflanzenarten sind für die Außen-
beleuchtung LEDs oder vollabgeschirmte Leuchten, die den Lichtstrahl auf die not-
wendigen Bereiche begrenzen und die Beleuchtung angrenzender Lebensräume 
verhindern, zu verwenden. Darüber hinaus sind für eine fledermaus- und insekten-
freundliche Beleuchtung vorzugsweise Lichtquellen mit einer Farbtemperatur (CCT) 
< 2700 K einzusetzen, bei denen das Lichtspektrum von Wellenlängen> 550 nm 
dominiert werden. 

H/B = 594 / 976 (0.58m²) Allplan 2011


